
Abteilung: GGI / Abteilung 3 
  Kultur, Jugend, Sport, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
  Sachbearb.: Evelyne Schmid  
  E-Mail: kulturjugendsport@ansfelden.at 

  Telefon: 07229 / 840 – 1140 
  Homepage: www.ansfelden.at 

   Formular: ordentliche Subvention 2023/08/ES 

Stadtgemeinde Ansfelden 

Kulturreferat 
Hauptplatz 41 
A - 4053 Haid / Ansfelden 

 
 

K U L T U R 
EINGANGSSTEMPEL 

 
      
ANSUCHEN UM EINE   
KULTURPROJEKTFÖRDERUNG  
    

 
    

Bitte Formular vollständig und in Blockbuchstaben ausfüllen! 
 
 

Der/Die unten angeführte/n Förderungswerber/in ersucht/ersuchen die Stadtgemeinde Ansfelden um Gewäh-
rung einer Kulturprojektförderung. 

 
Förderungswerber/in:   

 
Genaue Angaben über:  
Verein, Gruppe, Institution, 

 
 

oder Einzelperson/en etc.  
 

  
 

  
 

  
 

Hauptverantwortliche/r: 
Titel, Vor- und Zuname,  

 
 

Funktion 
 

 
 

Adresse:  
Straße,  

 
 

Plz, Ort 
 

 
 

Telefon:  
 

e-mail:  
 

homepage:  
 

ZVR-Zahl (bei Vereinen): 
 

 
 

Gründungsjahr: 
 

 
 

Mitgliederanzahl: 
 

 
 

Bankverbindung: 
(IBAN, BIC, Bank) 

 
 

  
 

  
 

 
Bitte wenden! 

 
 



 

   Formular: ordentliche Subvention 2023/08/ES 

 
Falls der Platz nicht ausreicht, Zettel beilegen! 
 Förderungszweck: 
 Projektbeschreibung 

 
 

(Gegenstand, Inhalt, Ort 
etc.) 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
Zeitplan:  
Projektbeginn, Dauer bzw.  

 
 

Ende (oder Termin bei Ver-
anstaltungen) 

 
 

 
Finanzierungsplan: 
Ausgaben/Einnahmenauf-
stellung 

detaillierte Angaben über Kosten sowie  
Einnahmen (zB Eigenmittel, Kredite, Sammlungen, Verkaufserlöse, Sponsor-
gelder, Subventionen* etc.): 

Ausgaben für Euro Einnahmen aus/von Euro 
 

    
 

    
 

 
 

   

 
 

   

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Summe  Summe  

*Insbesondere ist anzugeben, ob und bei wem Förderungen für das o. a. Projekt bereits empfangen wurden, 
beantragt wurden oder noch werden. 

 
Auszug aus den Förderungsrichtlinien (Punkt 3): Einreichen des Projektes: Es ist darauf zu achten, 
dass nach Möglichkeit IM VORHINEIN ANGESUCHT wird und die Unterstützung der Stadtge-
meinde Ansfelden auf adäquate Weise dargestellt wird (zB Logo oder dgl.). 
Der Förderungsnehmer hat unmittelbar nach Durchführung bzw. Abschluss des geförderten Pro-
jektes NACHWEISE (ORIGINALRECHNUNGEN UND BELEGE) über die widmungsgemäße Ver-
wendung der Förderung sowie eine GESAMTKOSTEN- BZW. –EINNAHMENAUFSTELLUNG über 
das Projekt dem Stadtamt vorzulegen. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erhalt einer Förderung bzw. deren Höhe. Je nach Art des geförderten 
Projektes (Musik- od. Filmproduktion, Buchpublikation o. Ä.) ist der Stadtgemeinde ein KOSTENLOSES 
BELEGEXEMPLAR zu übermitteln. 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass mir/uns die Förderungsrichtlinien bekannt sind und ich/wir diese vorbehaltlos für 
mich/uns verbindlich anerkenne/n.  

 
 
 

   
                    Ort, Datum             Unterschrift der/des Hauptverantwortlichen 


	K U L T U R
	ANSUCHEN UM EINE 
	KULTURPROJEKTFÖRDERUNG

